
 

 

 

 

 

Musikschule RitterDando Wardenburg 

Lutz Fischer 

Westerburger Weg 8 

26203 Wardenburg 

04407 714 904 

info@ritterdando.de 

ANMELDUNG ZUM INSTRUMENTALUNTERRICHT 

IGS WARDENBURG  

Hiermit melde ich mein Kind zum Instrumentalunterricht an. Der Unterrichtsbeitrag beträgt € 45,- im 

Monat und wird von meinem Konto abgebucht. Die Unterrichtsbedingungen habe ich erhalten. Ich 

erkläre mich mit diesen einverstanden. Dieser Vertrag tritt nur mit Aufnahme an o. g. Schule in Kraft. 

 

Kind:_____________________________________________________________ (Vor- und Zuname) 

 

Geb.-Datum (Kind):________________________ 

 

Erziehungsberechtige(r):___________________________________________(Vor- und Zuname) 

 

Geb.-Datum (Kind):_________________________ 

 

Straße/Nr.:__________________________________ PLZ/Ort:____________________________________ 

 

Telefon:____________________________________      Mail:_______________________________________ 

 

IBAN:______________________________________________________    BIC:_________________________ 

 

Kontoinhaber:_____________________________________________ 

 

An einem gesonderten Termin probieren die Kinder alle zur Wahl stehenden Instrumente aus und 

nennen danach ihre Lieblingsinstrumente. Die endgültige Einteilung wird von der Schule übernommen. 

Die Wünsche werden dabei soweit möglich, berücksichtig, können aber nicht garantiert werden.  

 

Datum:_____________________      Unterschrift Erziehungsberechtige(r):______________________________ 

mailto:info@ritterdando.de


UNTERRICHTSBEDINGUNGEN 

IGS WARDENBURG 

 

1. Die Musikschule verpflichtet sich zur Erteilung guten Unterrichts. 

 

2. Der Schüler verpflichtet sich zum regelmäßigen Üben und zum regelmäßigen Besuch des 

Unterrichts. Der Unterricht findet im Ganztag statt und ist verpflichtend mit Anmeldung. 

 

3. Dieser Vertrag beginnt am 01.08.2026 und endet am 31.07.2028. Er kann bei Verlassen der 

Schule außerordentlich mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Monatsende schriftlich 

gekündigt werden (entsprechender Nachweis erforderlich). Er gilt nur mit Zustimmung der o.g. 

Schule. 

 

4. Der Unterricht ist eine Schulveranstaltung der o.g. Schule. Er findet im Einzelunterricht oder in 

Kleingruppen wöchentlich statt und dauert 30 Minuten. An Feiertagen und in den Schulferien 

sowie an Tagen, an denen die Unterrichtsräume für den Musikunterricht aus anderen Gründen 

nicht zur Verfügung stehen, findet kein Unterricht statt. 

 

5. Bei Krankheit des Lehrers stellt die Musikschule in der Regel eine Vertretung oder bietet einen 

Nachholtermin an. Durchschnittlich erhalten die Schüler 38 Unterrichtseinheiten pro Jahr. 

Anspruch auf eine anteilige Erstattung entsteht, wenn der Schüler weniger als 35 

Unterrichtseinheiten pro Jahr erhält. 

 

6. Der Gesamtbeitrag beträgt 1080€ und wird in 24 monatlichen Abschlägen vom auf der 

Anmeldung angegebenen Konto abgebucht. Die erste Abbuchung erfolgt unabhängig vom 

Unterrichtsstart am 01.08.2026, die letzte am 01.07.2028. 

 

7. Der Erziehungsberechtigte ermächtigt die Musikschule (Gläubiger XXX) Zahlungen per SEPA-

Lastschrift von seinem Konto einzuziehen. Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der 

Musikschule auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Er kann innerhalb von acht 

Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall vorher mit der Musikschule in Verbindung, da diese Ihnen bei 

unberechtigten Rücklastschriften oder Rücklastschriften mangels Kontodeckung eine 

Bearbeitungsgebühr berechnen muss. 

 

8. Bei Bedarf erhält der Schüler gegen eine Gebühr ein Leihinstrument. Es fallen 5€ Leihgebühr pro 

100€ Anschaffungswert an.  

 

9. Die Musikschule wünscht allen Kindern viel Spaß mit ihrem gewählten Unterricht. Sollten Fragen, 

Anregungen oder Probleme auftreten, hat das Team der Musikschule immer ein offenes Ohr. 

 

 

   

 


